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§351
Entscheidung über Einstellung 

und Verweisung

Die Entscheidungen gemäß §§ 247 bis 250 
ergehen durch Beschluß des Gerichts. Sie 
können auch außerhalb der Hauptver
handlung erlassen werden.

Anmerkung: Vgl. auch Abschn. XV.
Ziff. 2. des PrBOG zum EinwG (abgedr. als 
Anm. nach § 12 EinwG — Reg.-Nr. 10).

§352
Verhandlungsprotokoll

Über die Hauptverhandlung ist ein Pro
tokoll aufzunehmen und von dem Vorsit
zenden und dem Protokollführer innerhalb 
von 24 Stunden nach der Verkündung der 
Entscheidung zu unterschreiben.

§353
Inhalt des Protokolls

(1) Das Protokoll über die Hauptver
handlung muß enthalten:

1. den Ort, den Tag und die Zeit der 
Verhandlung;

2. die Namen der Richter und Schöffen, 
des Staatsanwalts, des gesellschaftlichen 
Anklägers, des gesellschaftlichen Verteidi
gers, des Protokollführers und des hinzuge
zogenen Dolmetschers;

3. die Bezeichnung der Straftat nach dem 
Eröffnungsbeschluß;

4. die Namen der Angeklagten, ihrer 
Verteidiger und gesetzlichen Vertreter;

5. die Angabe, daß öffentlich verhandelt 
oder die Öffentlichkeit ausgeschlossen wor
den ist;

6. die Angabe, daß die Zeugen und Sach
verständigen über die Wahrheitspflicht und 
die Zeugen über ein Zeugnisverweigerungs
recht belehrt worden sind;

7. die Angabe, daß Rechtsmittelbeleh
rung erfolgt ist.

(2) Das Protokoll muß den Gang und In
halt der Hauptverhandlung im wesentlichen 
wiedergeben und die Einhaltung aller 
zwingenden Verfahrensvorschriften nach- 
weisen. Die im Laufe der Verhandlung ge
stellten Anträge, die ergangenen Entschei
dungen und die Urteilsformel sind in das 
Protokoll aufzunehmen. Anstelle der Pro

tokollierung der Urteilsformel kann auf das 
beigefügte Urteil verwiesen werden.

(3) Die Aussagen der Angeklagten, Zeu
gen, Vertreter des Kollektivs und Sachver
ständigen sind im Protokoll mit ihrem we
sentlichen Inhalt wiederzugeben. Zum Ge
genstand der Verhandlung gemachte Auf
zeichnungen und andere Beweismittel sind 
zu bezeichnen.

(4) Kommt es auf die genaue Feststel
lung eines bestimmten Vorganges in der 
Hauptverhandlung oder des Wortlauts einer 
Aussage oder einer Äußerung an, hat der 
Vorsitzende die vollständige Protokollie
rung und Verlesung anzuordnen. In dem 
Protokoll ist zu vermerken, daß es inso
weit verlesen und genehmigt worden ist 
oder welche Einwendungen erhoben worden 
sind.

Anmerkung: Vgl. Ziff. 15. (letzter Abs.) 
des PrBOG zur höheren Wirksamkeit des 
Strafverfahrens (abgedr, nach § 222).

§254
Beweiskraft des Protokolls

(1) Das Protokoll beweist, ob die zwin
genden Verfahrensvorschriften in der 
Hauptverhandlung eingehalten worden 
sind.

(2) Das Protokoll dient dem höheren Ge
richt als Grundlage für seine Beurteilung 
der tatsächlichen Feststellungen des Ur
teils.

(3) Der Staatsanwalt, der Angeklagte 
und sein Verteidiger sowie andere an der 
Hauptverhandlung Beteiligte können inner
halb von drei Tagen nach Fertigstellung des 
Protokolls dessen Berichtigung oder Ergän
zung beantragen. Das Gericht hat über die
sen Antrag durch Beschluß nach Anhörung 
des Protokollführers zu entscheiden. Der 
Beschluß kann nur mit dem gegen das Ur
teil eingelegten Rechtsmittel angefochten 
werden.

(4) Offenbare Unrichtigkeiten im Proto
koll können von dem Vorsitzenden und 
dem Protokollführer jederzeit gemeinsam 
berichtigt werden. Die Berichtigung ist im 
Protokoll kenntlich zu machen. Hat der 
Staatsanwalt, der Verteidiger oder ein Be
teiligter das Protokoll vorher eingesehen, so 
wird ihm die Berichtigung mitgeteilt.


